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In der Diskussion

Dürfen Demenzkranke
Auto fahren?
Von Stefan Mix & Elisabeth Steinhagen-Thiessen, Berlin

Eine Demenz führt unspezifisch zu Einschränkungen der intellektuellen 
Leistungsfähigkeit. Dabei verlaufen die meisten Demenzerkrankungen 
unterschiedlich schnell progredient. So nutzen viele Menschen mit einer 
beginnenden oder bereits manifesten Demenz noch ihr Fahrzeug, ohne 
dass sie sicher einschätzen können, ob sie mit ihrem Verhalten sich oder
andere gefährden. Will man die Sicherheit gewährleisten, aber andererseits 
die Erkrankten nicht unnötig in ihrer selbstständigen Lebensführung behin-
dern, stellt sich die Frage, wie lange Demenzkranke noch Auto fahren sollten.

D ie meisten Demenzerkrankungen
haben eine lange Prodomal-Phase

(bei Alzheimer-Demenz bis zu drei Jahr-
zehnten) und verlaufen unterschiedlich
schnell progredient. Die Abgrenzung
eines altersbedingten kognitiven Abbaus
von leichten kognitiven Störungen als
Frühmanifestation einer Demenz erweist
sich oft als schwierig.

So nutzen zwangsläufig viele Men-
schen mit einer beginnenden oder
bereits manifesten Demenzerkrankung
noch ihr Fahrzeug, ohne dass sie sicher
einschätzen können, ob sie mit ihrem Ver-
halten sich oder andere gefährden. Viel-
leicht kompensieren sie Leistungsdefizite
noch gut, vielleicht gestehen sie sich
diese aber auch nicht ein oder halten sie
nicht für relevant, vielleicht erkennen sie
sie nicht oder können diese aufgrund
ihrer Erkrankung nicht mehr reflektieren.
Angehörige bemerken vielleicht Schwie-
rigkeiten im Alltagsverhalten des Erkrank-
ten, wissen aber nicht, ob dessen Fahreig-
nung dennoch gewährleistet ist. Selbst
wenn schon gefährliches Fahrverhalten
registriert wird, wird es negiert oder
bagatellisiert („Jüngere machen ja auch
Fehler!“, „Für die bekannten Strecken
reicht es ja noch!“).

Dies ist auch darin begründet, dass
gerade bei älteren Kraftfahrern das Auto-
fahren häufig noch zum Erhalt des Selbst-
wertgefühls beiträgt. Zudem ist es bei

abnehmender Mobilität eine schwer ver-
zichtbare Ressource für den Erhalt von
selbstständiger Lebensführung und Sozi-
alkontakten. So bedeutet der Verlust der
Fahreignung einen gravierenden Ein-
schnitt in der bisherigen Lebensführung
und kann Selbstständigkeit in Abhängig-
keit münden lassen.

Stand der Forschung
Doch wie lässt sich beurteilen, wann eine
Fahreignung nicht mehr gegeben ist?
Führt die hohe Zahl von Demenz-Erkran-
kungen tatsächlich zu einem relevanten
Anstieg von Verkehrsunfällen im Alter
oder sind Einsicht und freiwilliger Verzicht
auf das Autofahren so naheliegend, dass

es kein nennenswertes Risiko gibt und
damit Interventionen verzichtbar sind?

Die These, dass die häufigen Demenz-
erkrankungen oder vorangehende kogni-
tive Leistungsminderungen zu einem
erhöhten Unfallrisiko führen, lässt sich
derzeit wissenschaftlich nicht sicher bele-
gen. Denn es gibt weder in der Bundesre-
publik Deutschland noch international
verlässliche Statistiken. Im deutschspra-
chigen Raum gibt es auch keine wissen-
schaftliche Studie zu dieser Problematik.

Verschiedene Studien aus den USA
und Skandinavien berichten allerdings,
dass ältere Menschen mit kognitiven
Beeinträchtigungen mit zunehmender
Dauer der Erkrankung von sich aus das
Autofahren bis zur völligen Aufgabe
begrenzen. Diese Studien belegen aber
auch, dass eine erhebliche Anzahl von
bereits an Demenz erkrankten Kraftfah-
rern mit einem relevanten Fahrumfang
verbleibt, so dass eine Auseinanderset-
zung mit der Thematik unerlässlich ist.
Einige Studien kommen aufgrund ihrer
Forschungsergebnisse zu teilweise kon-
kurrierenden Bewertungen, die sich ver-
einfacht so beschreiben lassen:
➜ Das Risiko, einen Unfall mit schweren
Sach- oder Personenschäden zu verursa-
chen, ist im Frühstadium einer Demenz
geringer oder zumindest nicht höher als
bei jüngeren männlichen Autofahrern
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oder dem Fahren unter gesetzlich tole-
riertem Alkoholeinfluss, so dass es keinen
Anhalt gibt, diesem Personenkreis gene-
rell eine fehlende Fahreignung zu attes-
tieren [3].
➜ Das tatsächliche Risiko, aufgrund einer
Demenz einen Unfall zu verursachen,
lässt sich auch im Frühstadium der
Erkrankung aus methodischen Gründen
nicht sicher abschätzen, da Bagatell- und
Beinahe-Unfälle nicht ohne weiteres
erfassbar sind und zudem das An-
passungsverhalten älterer Kraftfahrer
(weniger Jahreskilometer, Nacht- und
Autobahnfahrten) einen Vergleich mit
anderen Kraftfahrern erschwert. Ergeb-
nisse aus Studien mit Fahrsimulatoren
unterstreichen die Wahrscheinlichkeit
eines demenztypischen Fahrverhaltens,
das ein Entstehen von Unfällen begüns-
tigt. Es besteht demnach doch ein rele-
vantes Risiko, so dass eine rechtzeitige
Intervention erforderlich ist [5].

Gesetzliche Lage
In Deutschland gibt es im Gegensatz zu
mehreren anderen europäischen Staaten
keine routinemäßigen Untersuchungen
der Fahreignung im Alter. Sie werden vom
Gesetzgeber derzeit politisch nicht für
erforderlich gehalten, da „Leistungsdefi-
zite nicht mit einem bestimmten Alter
verknüpft“ seien, und es von der „Gesamt-
konstitution des älteren Menschen“
abhänge, wann Kompensationsstrategien
Leistungseinbußen nicht mehr aufwie-
gen könnten [2].

Ausdrücklich wird in unserer Rechts-
sprechung auf die Eigenverantwortung
des Fahrzeugführers verwiesen. In § 2
der „Fahrerlaubnisverordnung“ heißt es:

„Wer sich infolge körperlicher und geisti-
ger Mängel nicht sicher im Straßenver-
kehr bewegen kann, darf am Verkehr nur
teilnehmen, wenn in geeigneter Weise
Vorsorge getroffen ist, dass er andere
nicht gefährdet. Die Pflicht zur Vorsorge
obliegt dem Verkehrsteilnehmer selbst.“ 

Verantwortliches Handeln
Eine rechtsverbindliche Entscheidung
kann somit nur in einem amtlichen Ver-
fahren getroffen werden. Es reicht also –
zumindest im Frühstadium einer Demenz
– nicht aus, die Fahreignung allein aus
gängigen Screening-Verfahren wie der
Mini-Mental-State-Examination abzulei-
ten. Das Aussprechen einer Empfehlung
für eine kostenpflichtige amtliche Über-
prüfung oder sogar die Meldung des Pati-
enten ist allerdings eine hohe Hürde für
einen niedergelassenen oder klinisch täti-
gen Arzt, verbunden mit der Sorge, sei-
nen Patienten zu „verprellen“ und damit
möglicherweise auch den wichtigen Kon-
takt zum Patienten zu verlieren und so
der Fürsorgepflicht für dessen Gesund-
heit gar nicht mehr nachkommen zu kön-
nen. Es scheint bei mangelnder Einsichts-
willigkeit und vielleicht auch -fähigkeit
oft auch nicht praktikabel. Dennoch, ein
Arzt ist zwar aufgrund seiner ärztlichen
Schweigepflicht nach dem Gesetz nicht
verpflichtet, seinen Patienten einer
Behörde zu melden, wenn er Zweifel an
dessen Fahreignung hat, darf dies aber in
der Abwägung mit der Gefährdung der
Allgemeinheit tun, ohne rechtliche Kon-
sequenzen befürchten zu müssen [4].

Viel wichtiger ist aber, sich seiner
unmittelbaren Verantwortung nicht zu
entziehen und seine eigene Kompetenz
und vor allem die praktischen Möglich-
keiten zur Beratung auch konsequent
einzusetzen. Dazu gehört nicht nur, den
Patienten (und seine Angehörigen) bei
einer Demenz über die gesetzlichen Vor-
schriften zu beraten und die Möglichkei-
ten einer amtlichen Untersuchung aufzu-
zeigen, sondern die Problematik mit dem
Patienten frühzeitig und offensiv zu
besprechen.

Dabei muss an erster Stelle das
Gespräch stehen. Es bedarf meist mehre-
rer Gespräche, um den Patienten für die
Auseinandersetzung mit der Problematik

der Fahreignung zu gewinnen, um mit
ihm das weitere Vorgehen besprechen zu
können. Dazu zählt vor allem eine gründ-
liche Anamnese, dem in einem vertrau-
ensvollen Gespräch die Möglichkeit zum
Reflektieren etwaiger Defizite gegeben
werden sollte.

Unerlässlich ist eine Fremdanam-
nese mit Angehörigen zum Alltagsver-
halten des Patienten. Es sollte hierbei
nach den Erfahrungen mit dem Führen
eines Kraftfahrzeugs gefragt werden,
wobei besonders auch nach Fehlhand-
lungen, Orientierungsproblemen, Anzei-
chen von Überlastung beim Fahren sowie
nach Beinahe- und Bagatellunfällen zu
fragen ist. Aber nicht nur das Fahrverhal-
ten sollte erfragt werden, sondern das All-
tagsverhalten insgesamt, da sich hier
auch Rückschlüsse auf mögliche Fehl-
handlungen ergeben können.

Es sollte nicht verkannt werden, dass
ein kognitiver Abbauprozess nicht isoliert
gesehen werden kann, sondern bei im
Alter wahrscheinlicher Multimorbidität
auch Wechselwirkungen mit anderen
Erkrankungen und besonders auch Wir-
kungsweisen bzw. Nebenwirkungen von
Medikamenten im Hinblick auf die Fahr-
eignung viel stärker Rechnung getragen
werden muss.

Verhaltensempfehlungen
Der Umfang der Untersuchung und Bera-
tung übersteigt das zeitliche Budget von
niedergelassenen Ärzten. Daher kann es
sinnvoll sein, Patienten an Spezialsprech-
stunden wie neurologische oder psychia-
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Leitsatz Autofahren & Demenz:
„Wer unter einer ausgeprägten senilen

oder präsenilen Demenz oder unter einer

schweren altersbedingten Persönlichkeits-

veränderung leidet, ist nicht in der Lage,

den gestellten Anforderungen zum Führen

von Kraftfahrzeugen gerecht zu werden.“

Auszug aus den Begutachtungsleitlinien zur Kraft-

fahreignung, die sich auf die „Fahrerlaubnis-

verordnung“ (FeV) [6] stützen.

G E S E T Z E S L A G E

Folgen einer Demenz, die zum
Verlust der Fahreignung führen:
➔ mangelnde sensorische Leistungen

oder erhebliche Reaktionsleistungs-

schwächen;

➔ Möglichkeit von Situationsverkennun-

gen und Fehlreaktionen;

➔ Persönlichkeitsveränderungen wie er-

heblicher Mangel an Einsicht und Kritik;

➔ gefahrenträchtige Kombination von

Leistungsschwächen und falscher Ein-

schätzung des Leistungsvermögens.
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Fazit für die Praxis:
➜ Jede Demenz führt im Verlauf

zum Verlust der Fahreignung.

Im Frühstadium können Leis-
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trische Fachambulanzen oder Gedächt-
nissprechstunden und Memory-Kliniken
zu überweisen, wo i. d. R – wie auch in vie-
len geriatrischen Kliniken – eine neuro-
psychologische Untersuchung durchge-
führt werden kann. Diese Untersuchung
unterschiedlicher Funktionsbereiche, die
fahreignungsrelevant sein können,
erfasst wichtige Leistungsbereiche, die
sich in der klinischen Beurteilung meist
nicht erschließen. Zusätzlich zu körperli-
chen Einschränkungen und den Persön-
lichkeitsmerkmalen müssen Belastbar-
keit, Orientierungs-, Konzentrations- und
Aufmerksamkeitsleistung sowie Reakti-
onsfähigkeit geprüft werden. Durch das
Offenlegen kognitiver Einbußen kann die
Bereitschaft des Patienten und seiner
Angehörigen gefördert werden, das Pro-
blem überhaupt zu besprechen.

Eine Untersuchung muss in eine klare
Verhaltensempfehlung an den Patien-
ten münden. Diese sollte auch in der Kran-
kenakte dokumentiert werden. Es ist nahe
liegend, dass bei einer manifesten
Demenzerkrankung mittlerer Schwere mit
erheblicher Alltagsrelevanz kognitiver
Einbußen eine Fahreignung nicht mehr
gewährleistet ist. Es ist aber nicht gesi-
chert, ob nicht bei einer leichten Demenz
Anpassungsprozesse noch geeignet sind,
mit einem geringen Unfallrisiko am
Straßenverkehr teilnehmen zu können.
Dennoch muss die Empfehlung bei einer
diagnostizierten Demenz darauf abzielen,
das Führen eines Fahrzeuges einzustellen.
Abhängig vom individuellen Leistungs-
und Persönlichkeitsprofil und den Lebens-
umständen kann dies ein sofortiges Fahr-
verbot bedeuten, aber auch nach und
nach über Anpassungsprozesse (z. B. nur
noch im bekannten Umfeld zu fahren,
Hauptverkehrszeiten und nächtliche Fahr-
ten zu meiden) erfolgen.

Es muss berücksichtigt werden, dass
es sich bei einer Demenz um einen pro-
gredienten kognitiven Abbauprozess
handelt, der sich bereits über Jahre ent-
wickelt, bevor er als Erkrankung diagnos-
tiziert wird. So muss bei aller Unsicherheit
hinsichtlich der Einschätzung der aktuel-
len Fahreignung bedacht werden, dass es
nicht – wie etwa bei neurologischen
Erkrankungen durch ein Akut-Ereignis
wie einen Apoplex oder ein Schädel-Hirn-

Trauma – darum geht, abzuschätzen, ob
ein Patient nach seiner Behandlung
(Rehabilitation) noch oder wieder in der
Lage ist, ein Kraftfahrzeug sicher zu
führen, sondern sich vielmehr von vorn-
herein mit dem zu erwartenden Abbau-
prozess und der daraus sicher resultieren-
den Fahrunfähigkeit auseinander zu set-
zen und den Patienten zu beraten, wann
diese eintritt.

Zusammenfassung
Jeder Arzt sollte sich bewusst sein, dass er
jenseits der rechtlichen Bestimmungen
selbst verantwortlich handeln darf und
auch muss, wenn eine Demenz bereits so
weit fortgeschritten ist, dass die Fahreig-
nung sicher nicht mehr gegeben ist. Dann
sollte der Arzt sich auch nicht scheuen,
selbst unmittelbar ein Fahrverbot aus-
zusprechen. Es kann manchmal für ratsu-
chende Angehörige entlastend sein,
wenn ein Arzt dies schriftlich attestiert
und es mit dem Hinweis auf eine mögli-
che Meldung an die zuständigen Behör-
den verbindet.

Wenn eine Demenz diagnostiziert
wurde, darf der Erkrankte nur dann noch
Auto fahren, wenn er sich hinsichtlich sei-
ner Defizite und Ressourcen hat kompe-
tent beraten lassen. Rechtsverbindlich
kann dies nur die Fahrerlaubnisbehörde
tun.

Um keinen Zweifel aufkommen zu
lassen: Kein älterer Kraftfahrer ist ver-
pflichtet, seine Bedenken an seiner Fahr-
eignung einer Behörde zu melden und
seinen Führerschein abzugeben. Das ver-
antwortungsbewusste Verhalten vieler
älterer Kraftfahrer, die nach einer Phase
von Anpassungen ihrer Fahrgewohnhei-
ten letztlich ganz auf das Führen eines
Fahrzeuges verzichten, belegt, dass es vor
allem einer Beratung bei spezifischen
Erkrankungen wie einer Demenz bedarf,
die qualifizierten Fachärzten und Psycho-
logen obliegen sollte. ■

Literatur:

(1) Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung. Berichte der

Bundesanstalt für Straßenwesen, Mensch und Sicherheit,

Heft M115, Wirtschaftsverlag NW, Verlag für neue Wissen-

schaft GmbH, Bremerhaven (2000)

(2) Dritter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundes-

republik Deutschland. Alter und Gesellschaft und Stellung-

nahme der Bundesregierung. Drucksache 14/5130,

19.1.2001

F O R T B I L D U N G |D E M E N Z


